
Betriebs-Berater // BB 34.2010 // 16.8.2010 2043

// Im Blickpunkth

Das Informationsverhalten im Besch�ftigungsverh�ltnis wandelt sich – dies ist nicht nur im Besch�ftigtendatenschutz zu

beobachten: So erlaubte das LAG Mecklenburg-Vorpommern in seinem erst k�rzlich bekannt gewordenen Urteil vom

21.10.2009 – 2 Sa 237/09 (BBL2010-2043-1), dass sich Mitarbeiter mit Kollegen �ber die H�he ihres Gehalts selbst dann

frei austauschen, wenn sie laut Arbeitsvertrag zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. Das neue Wall Street-Reformgesetz

vom 21.7.2010 setzt hingegen hohe Belohnungen f�r Whistleblower aus, die beispielsweise Verst�ße gegen das US-Anti-

korruptionsgesetz oder den Sarbanes-Oxley Act anzeigen (vgl. unten den Standpunkt von Wybitul). Wie sich Unterneh-

men gegen den Verlust der Expertise ihrer ehemaligen Manager an die Konkurrenz durch nachvertragliche Wettbewerbs-

verbote sch�tzen, zeigen van Kann/Keiluweit in ihrem Aufsatz ebenfalls in diesem Heft auf.

Armin Fladung, Verantwortlicher Redakteur im Arbeitsrecht

// Standpunkt /
vonTimWybitul, RA/FAArbR,

Mayer Brown, Frankfurt

DasneueWallStreet-Reform-
gesetz–hoheBelohnungenf�r
Whistleblower

US-Pr�sident Barack Obama hat am 21.7.2010

den nach seinen federf�hrenden Autoren be-

nannten Dodd-Frank Act unterzeichnet. Dieses

Gesetz sieht umfangreiche Ver�nderungen in

der Finanzbranche vor. Unter anderem sollen

Hinweisgeber (Whistleblower) belohnt wer-

den, die der US-B�rsenaufsicht Securities and

Exchange Commission (SEC) Informationen

liefern, die zu erfolgreichen Vollstreckungs-

maßnahmen f�hren. Bereits das bisherige US-

Wertpapiergesetz sah in einigen F�llen Beloh-

nungen f�r Whistleblower vor. Diese Bestim-

mungen werden nun deutlich erweitert. Der

Dodd-FrankAct l�sst der SECbisApril 2011Zeit,

um Verwaltungsbestimmungen zu erlassen,

nach denen Hinweisgeber eine Belohnung von

zwischen 10 und 30 % von jeder Geldbuße er-

halten.Hierunter fallenauchZahlungen,dieauf

der Grundlage einer Einigung mit der SEC ge-

leistet werden oder abgesch�pfte Gewinne. In

derVergangenheitmussteneurop�ischeUnter-

nehmenteilweisedreistelligeMillionenbetr�ge

zahlen. Damit k�nnen Hinweisgeber nach der

AufdeckungvonMissst�ndenk�nftigAnspruch

auf die Zahlung etlicherMillionenUS-Dollar er-

langen.Es ist davonauszugehen,dassdieseAn-

reizenicht folgenlosbleibenwerden.

Ein „Kopfgeld“ f�r einen Hinweisgeber setzt

zun�chst voraus, dassdie SECwegeneinesVer-

stoßes gegenUS-B�rsengesetze eine Bußege-

gen eine Person oder ein Unternehmen ver-

h�ngt, die h�her als eine Million US-Dollar

ist. Der Hinweis des Whistleblowers muss

freiwillig erfolgen und darf der SEC zuvor

nicht bekannt gewesen sein (original infor-

mation). Die Gesetzes�nderung ist auch des-

halb f�r deutsche Unternehmen brisant, weil

beispielsweise auch Verst�ße gegen das US-

Antikorruptionsgesetz Foreign Corrupt Prac-

tices Act (FCPA) oder den Sarbanes-Oxley

Act (SOX) umfasst sind.

Damit setzt der US-Gesetzgeber ganz erheb-

liche finanzielle Anreize f�r m�gliche

Hinweisgeber, der SEC Verst�ße gegen den

FCPA, SOX oder andere US-B�rsengesetze zu

melden. Amerikanische Beh�rden und Ge-

richte wenden diese Vorschriften auch auf

ausl�ndische Unternehmen an. Dies gilt

nicht nur f�r europ�ische Unternehmen, de-

ren Aktien an US-B�rsen gehandelt werden.

Auch Handlungen in den USA oder die Nut-

zung amerikanischer E-Mail-Server sollen

teilweise f�r die Anwendbarkeit von US-

Recht ausreichen.

Daher sollten deutsche Unternehmen pr�-

fen, ob sie gegebenenfalls den genannten

Regelungen unterliegen und zeitnah ihre ei-

genen Compliance-Programme und internen

Hinweisgebersysteme �berpr�fen. Immer

mehr Unternehmen gehen dazu �ber, zu ih-

rem Schutz eigene Whistleblowing-Pro-

gramme einzuf�hren. Unternehmen, die den

Regelungen des SOX unterliegen, sind nach

dieser Regelung sogar gesetzlich verpflich-

tet, Hinweisgebersysteme zur Aufdeckung

von Bilanzbetrug zu betreiben.

Bei diesen Compliance-Maßnahmen m�ssen

deutsche Firmen allerdings sowohl § 32

BDSG als auch die sonstigen Bestimmungen

des Datenschutzes sowie Mitbestimmungs-

rechte des Betriebsrats beachten.

Entscheidungen
BAG: Aufl�sungsantrag des Arbeitgebers

und anderweitige Beendigung

Das BAG entschied in seinem Urteil vom

23.2.2010 – 2 AZR 554/08 – wie folgt: Der ge-

richtlichen Aufl�sung des Arbeitsverh�ltnisses

steht nicht entgegen, dass das Arbeitsverh�ltnis

zwar erst nach dem gem�ß § 9 Abs. 2 KSchG

festzusetzenden Zeitpunkt, aber schon vor Erlass

des Aufl�sungsurteils geendet hat. In einem sol-

chen Fall ist die Begr�ndetheit des Aufl�sungs-

antrags nicht – wie sonst – ausgehend von den

bei Erlass des Urteils vorliegenden Umst�nden

zu beurteilen. Die nach § 9 Abs. 1 KSchG anzu-

stellende Prognose ist vielmehr anhand der Um-

st�nde anzustellen, die zwischen dem Termin, zu

dem die K�ndigung gewirkt h�tte, und dem an-

derweitigen Beendigungstermin eingetreten

sind. Das schließt selbst eine unterst�tzende He-

ranziehung von Vorf�llen aus, die sich erst nach

der anderweitigen Beendigung ereignet haben.

Eine Aufl�sung des Arbeitsverh�ltnisses auf An-

trag des Arbeitgebers kommt nur in Betracht,

wenn die K�ndigung nicht auch aus einem an-

deren Grund als dem der Sozialwidrigkeit un-

wirksam ist. Dabei f�hrt das Vorliegen eines an-

deren Unwirksamkeitsgrunds i. S. v. § 13 Abs. 3

KSchG nicht zur prozessualen Unzul�ssigkeit des

Aufl�sungsbegehrens. Es mangelt dem Begeh-

ren vielmehr an einer materiellen Voraussetzung

wie beim Fehlen von Aufl�sungsgr�nden i. S. v.

§ 9 Abs. 1 S. 2 KSchG auch. Auf eine bestimmte

Pr�fungsreihenfolge sind die Gerichte f�r Ar-

beitssachen gesetzlich nicht festgelegt. Liegt nur

eine der Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 KSchG

nicht vor, ist der Aufl�sungsantrag des Arbeitge-

bers unbegr�ndet. Der Er�rterung weiterer Vo-

raussetzungen bedarf es dann nicht. Wird der

Aufl�sungsantrag des Arbeitgebers mit der Be-

gr�ndung abgewiesen, es l�gen zwar keine an-

deren Unwirksamkeitsgr�nde i. S. v. § 13 Abs. 3
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